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Auszeichnungsordnung des Clan der Berserker 

 

 
 

1.1. Verwendungsbereich 

 

Die Auszeichnung anlässlich der Mitgliedschaftsjahre, versteht sich als Verleihung. Das bedeutet, dass die 

Auszeichnungsanstecker (nachfolgend Pins genannt) nicht in das Eigentum das Auszeichnungsempfängers 

übergehen. Ein sorgsamer, pfleglicher Umgang mit den Pins, ist somit Pflicht für jedes Mitglied.  

 

Unabhängig vom tatsächlichen Wert der Pins, stellen diese für uns die Auszeichnung für langjährige 

Angehörigkeit zum Clan zur Schau und haben daher einen hohen symbolischen Wert und sollten  

dementsprechend wertgeschätzt und behandelt werden.  

 

Eine Eigenbeschaffung der Pins durch die Mitglieder selbst, ist absolut untersagt! Dies erfolgt ausschließlich 

durch die Clanleitung. 

 

 

1.2. Art und Weise der Auszeichnung 

 

Die Auszeichnungen finden immer am Ende eines jeden Jahres in Rahmen einer feierlichen Übergabe 

(vorzugsweise der Weihnachtsfeier) statt. Ist ein auszuzeichnendes Mitglied am Auszeichnungstag nicht 

anwesend, wird seine Auszeichnung erst zur nächsten größeren Zusammenkunft der Clanmitglieder 

durchgeführt. 

Die Auszeichnungen werden in Form von Pins und Urkunden überreicht. Die Befähigung zur Auszeichnung 

obliegt dem Clanchief in dessen Abwesenheit dem 2.Clanchief. Jedes Mitglied, ab einer Mitgliedschaftszeit 

von zwei Jahren, erhält als Nachweis und Auszeichnung, zwei Ringkreuze.  

Für jedes weitere Mitgliedsjahr ein Ringkreuz. Mitglieder welche das fünfte Mitgliedsjahr erreicht haben, 

erhalten als Auszeichnung einen Thorshammer. Die bis dahin überreichten Ringkreuze werden dann wieder 

in Obhut des Clans genommen (dem Mitglied abgenommen). Dem zu Folge verfügt jedes Mitglied immer 

nur über die Anzahl von Auszeichnungspins, welche seinen Tatsächlichen Mitgliedsjahren entsprechen. 

 

 

1.2.1. Beispiele 

 

Die Nummerierung bezieht sich auf die jeweiligen Mitgliedsjahre. 

 

 

1. - ohne -   9. 

 
2. 

 
10. 

 
3. 

 
11. 

 
4. 

 
12. 

 
5. 

 

13. 

 
6. 

 

14. 

 
7. 

 

15. 

 
8. 

 

16. 
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1.3. Auszeichnungsarten 

 

 

1.3.1. Das Ringkreuz 

 

Das Ringkreuz ist das älteste Symbol des Keltenreiches und auch aus Schweden bekannt, wo 

es auf Gotland als Triumphkreuz und ansonsten als Mittsommerkreuz anzutreffen ist. Das 

sechsblätterige Sternmuster auf dem schottischen Cross-slab, hat auf Gotland seine 

Entsprechungen. Auf diese Verbindungslinie weist auch der Sueno-Stein, ein schottischer 

Bildstein mit nordischen Motiven, der nach dem dänischen König Sven benannt sein soll. 

 

 

1.3.2.Thorshammer 

 

Mjölnir war zugleich auch das Symbol für Thor und wurde als Amulett um den Hals getragen. 

Eiserne Thorshämmer an eisernen Halsreifen fand man in Brandgräbern des 9. und 10. 

Jahrhunderts, hauptsächlich im Gebiet der Svea, in Mittelschweden, auf Åland und in 

Russland. Etwa 50 silberne Thorshämmer kennt man aus Schatz-, Grab- oder Siedlungsfunden. 

Sie konzentrieren sich auf Süd- und Mittelskandinavien und Island. Sie können in das 10. und 

auf Gotland bis ans Ende des Jahrhundert datiert werden. Einige Funde stammen aus Polen und 

England, von denen einige aus Bernstein bestehen. Es gibt viele verschiedene Formen von 

Hammer-Amuletten, z. B. den Schonenhammer. Aus der Übergangszeit zwischen heidnischem 

und christlichem Glauben in Skandinavien wurden Amulette gefunden, die möglicherweise 

eine Reaktion auf das christliche Kreuz darstellen konnten.  

 

 

 
1.4. Trageweise 

 

 

1.4.1. Rechtlich 

 

Die Auszeichnungen dürfen auf Grund ihrer Symbolik nur in Zusammenhang von Veranstaltungen mit 

vereinsbezug getragen werden (Pressemitteilung Bundesgerichtshof; 14.11.2008, Entscheid (3 StR 

164/08) wurde als Belehrung jedem Mitglied ausgehändigt). 

 

1.4.2. Tragezeit 

 

Die Pins können grundsätzlich auf dem Vereinspolo zu allen Vereinsveranstaltungen 

(Wettkampfwochenenden, Versammlungen, Keltischen Abend, Osterfeuer, Weihnachtsmarkt, 

Weihnachtsfeier, Ausflügen,  etc.)  getragen werden. Sie sollten auf jeden Fall zur Weihnachtsfeier 

getragen werden. 

 

1.4.3. Trageort 

 

Die Auszeichnungen, sind ausschließlich an dem Berserkerpolo zu tragen.  

Zu den Wettkämpfen, sind die Auszeichnungen sowohl wegen der Verletzungs- als auch der 

Verlustgefahr nicht zu tragen. Es empfiehlt sich, für die Pins ein extra Polo anzuschaffen, umso : 

 

- ein ständiges wechseln der Pins zu vermeiden 

- Pins nur mit unbeschädigten (Beschädigung evtl.durch 

Wettkämpfe) Polo zu tragen 

- ein ordentliches Erscheinungsbild (Polo in Verbindung mit 

Auszeichnungsanstecker) zu gewährleisten  
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1.4.4. Setzart 

 

Die Pins werden auf der rechten Brustseite des Polos getragen. 

 

Die Pins werden wie folgt „gesetzt“: 

 

2.Jahre  3.Jahre   4.Jahre   5.Jahre 

          

 

 

 

6.Jahre  7.Jahre   8.Jahre   9.Jahre 

    

 

 

 

10.Jahre  11.Jahre   usw… 

 

 

           

  

 

 

1.5. Austritt/Verlust 

 

1.5.1. Austritt 

 

Bei Austritt eines Mitgliedes aus dem Clan vor dem Erreichen des fünften Auszeichnungsranges 

(1.Thors Hammer), ist das Mitglied verpflichtet, die bis dahin erhaltenen Auszeichnungen zurück zu 

geben. Ab der Auszeichnung Thorshammer gehen die Auszeichnungsanstecker aus Anerkennung der 

langjährigen Mitgliedschaft in das persönliche Eigentum des Auszeichnungsträgers über.  

 

1.5.2. Verlust 

 

Bei dem Verlust von Auszeichnungen, ist das jeweilige Mitglied verpflichtet den Verlust 

unverzüglich mitzuteilen. Die Ersatzbeschaffung und Überreichung obliegt einzig dem Clanchief/2. 

Clanchief über eine Geltendmachung der entstandenen Kosten entscheidet die Clanführung. 

 

 

1.6. Versagen der Auszeichnung 

 

In absoluten Ausnahmefällen kann die Clanleitung die Vergabe der Auszeichnung versagen, wenn das 

auszuzeichnende Mitglied in dem zurückliegenden Mitgliedsjahr in mehreren Fällen negativ in Erscheinung 

getreten ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn über einen Ausschluss des Mitgliedes entschieden wird 

oder wurde.   
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Bundesgerichtshof 

Mitteilung der Pressestelle 
 

Nr. 209/2008  

Isoliertes Verwenden eines stilisierten 
Keltenkreuzes  

grundsätzlich strafbar  

Der für Staatsschutzstrafsachen zuständige 3. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hatte im Rahmen 

eines Vorlageverfahrens über die Frage zu entscheiden, ob das öffentliche Verwenden eines 
stilisierten Keltenkreuzes - die Darstellung eines gleichschenkligen Balkenkreuzes, um dessen 
Schnittpunkt ein Ring gelegt ist -, das von der verbotenen verfassungsfeindlichen 
"Volkssozialistischen Bewegung Deutschlands/Partei der Arbeit" (VSBD/PdA) als Emblem benutzt 
wurde, auch dann den Straftatbestand des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger 

Organisationen (§ 86 a StGB) erfüllt, wenn das Symbol isoliert, d. h. ohne konkreten Hinweis auf 
die verbotene Organisation öffentlich verwendet wird. Der Senat hat die Frage im Grundsatz 
bejaht.  

Der Mehrdeutigkeit des Keltenkreuzes, das nicht nur in stilisierter Ausgestaltung Emblem der 
verbotenen VSBD/PdA war, sondern auch als unverfängliches Symbol, insbesondere in 

kulturhistorischen oder religiösen Zusammenhängen- wenngleich insoweit eher selten als 
stilisiertes Zeichen - verwendet wird, kann nach Auffassung des Senats nicht dadurch Rechnung 
getragen werden, dass die Anwendbarkeit des § 86 a StGB auf Fälle beschränkt wird, in denen das 
stilisierte Keltenkreuz einen konkreten Bezug zur verbotenen Organisation aufweist. Eine 
solchermaßen vorgenommene Einengung des Straftatbestands liefe dem weit gespannten 
Schutzzweck der Norm zuwider und böte insbesondere Anhängern der VSBD/PdA vielfältige 

Möglichkeiten, das stilisierte Keltenkreuz straflos wieder als Symbol der verbotenen Vereinigung im 
öffentlichen Leben zu etablieren. Dieser Gefahr kann wirksam nur durch ein generelles Verbot der 
Verwendung des stilisierten Keltenkreuzes in der Öffentlichkeit begegnet werden.  

Ausnahmen von diesem Grundsatz gelten allerdings in Fortführung der Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs zur verfassungskonformen Auslegung des § 86 a StGB dann, 

wenn die äußeren Umstände der Verwendung des Symbols eindeutig ergeben, dass der 
Schutzzweck des § 86 a StGB nicht tangiert, also das Symbol offenkundig in einem 
unverfänglichen Zusammenhang gebraucht wird.  

Beschluss vom 1. Oktober 2008 - 3 StR 164/08  

Oberlandesgericht Nürnberg - Beschluss vom 18. März 2008 - 2 St OLG Ss 12/08 (Int. Az.: 15/08)  

Karlsruhe, den 14. November 2008  

Pressestelle des Bundesgerichtshofs  

76125 Karlsruhe 

Telefon (0721) 159-5013 

Telefax (0721) 159-5501 

 


